
Wichtiges wird in Kooperation erledigt
Anteil der Arbeitsgemeinschaften (Arge) an den Baumeister-
arbeiten für die SBB, 2010 bis 2012
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UNTERNEHMENSPRAXIS

Die Zukunft von Arbeits- und Einkaufsgemeinschaften
Die laufende Kartellgesetzrevision könnte in Richtung Interventionismus und automatisches Verbieten von Absprachen führen. Dies kann auch den
Spielraum für die heute vor allem in der Bauwirtschaft gebräuchlichen Firmenkooperationen einengen.
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Kartellverdachts-Spiel
Mögliche Einengung der Kooperation in der Baubranche

Arbeitsgemeinschaften von Fir-
men werden im neuen Kartell-
recht im ungünstigen Fall nicht
mehr viel Handlungsspielraum
haben. Automatische Abrede-
verbote würden Kooperationen
von KMU stören.

Beat Gygi

Die in parlamentarischer Beratung be-
findliche Revision des Kartellgesetzes
könnte dazu führen, dass der Hand-
lungsspielraum für kleine und mittel-
grosse Unternehmen in der Baubranche
und anderen Bereichen erheblich redu-
ziert wird. Im ungünstigeren Fall dürf-
ten vor allem in der Bauindustrie viele
KMU vor höheren oder neuen Hürden
stehen, wenn es um den Zugang zum
Markt für grössere Bauvorhaben geht.

Eingriffslustiger Bundesrat
Geht man heute an grösseren Baustel-
len vorbei, wird einem anschaulich vor
Augen geführt, welch eine Vielfalt von
Kooperationen zwischen Firmen die
Bauprozesse prägt. Oft sind die beteilig-
ten Unternehmen in einer Arbeits-
gemeinschaft zusammen. Zuhanden des
Publikums wird gerne auf Plakatwän-
den dargelegt, wie das betreffende Pro-
jekt aussieht und welche Firmen mit
welchen Aufgaben mit von der Partie
sind. Die Liste der Firmen ist manchmal
lang, zumal etwa bei grösseren Tunnel-
und Strassenbauvorhaben grosse Ma-
schinen, Fachspezialisten und komplexe
Arbeitsabläufe notwendig sind (vgl.
auch nebenstehenden Text).

Solche privat entstehenden Netze
und Kooperationen geraten in Gefahr,
wenn die Kartellgesetzrevision die un-
günstigere Wendung nimmt, wenn also
der Gesetzgeber den vor knapp zwei
Jahren vom Bundesrat eingeschlagenen
Weg weitergeht. Sollte die interventio-
nistische Sichtweise, wie sie Bundesrat
Schneider-Ammann und andere Politi-
ker 2011 auf dem Höhepunkt von Fran-
kenstärke und Klagen über die «Hoch-
preisinsel» an den Tag legten, die Revi-
sion des Kartellgesetzes bis zum Schluss
prägen, dürfte die Vertragsfreiheit in der
Schweiz stark eingeschränkt werden.

Bundesrat Schneider-Ammann und
eigentlich als wirtschaftsnah geltende
Politiker wie die Ständeräte Pirmin
Bischof oder Konrad Graber beteuerten
in der politischen Beratung zwar, die
Einschränkungen würden in der Ver-
ordnung letztlich dann viel geringer aus-
fallen, aber der Vorschlag zur Kartell-
gesetzrevision ist ein Alarmzeichen für
KMU. Früher oder später wird die Frage
akut werden, wie kleinere Baufirmen,
die auf einen Jahresumsatz von 10 Mio.
bis 20 Mio. Fr. kommen, künftig noch
bei Strassenbau- oder Tunnelprojekten
mitmachen sollen oder können.

Die heute gebräuchlichen Arbeits-
gemeinschaften mit ähnlich gelagerten
Unternehmen könnten auf breiter Front
unter Kartellverdacht geraten, sollte
sich der Geist des Gesetzes durchsetzen.
Inhaber und Chefs kleinerer Firmen er-
örtern deshalb heute schon den Fall, in
dem sich die Frage stellen wird, wieweit
sie die Zusammenarbeit mit Kollegen
noch wagen wollen und wieweit sie
wegen möglicher Kartellvorwürfe lieber
auf Kooperationen verzichten.

Hintergrund dieser Befürchtungen
ist der Artikel 5 des Kartellgesetzes, der
bereits eine sehr wechselhafte Ge-
schichte erlebt hat. In diesem Artikel
wird einerseits für horizontale, ander-
seits für vertikale Abreden geregelt, was
erlaubt sein soll und was nicht. In die-
sem Artikel werden fünf Arten von Ab-
reden behandelt: einerseits Absprachen
auf horizontaler Ebene, also unter

gleichartigen Konkurrenten, über Prei-
se, Mengen und Gebiete; anderseits in
vertikaler Hinsicht, also zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Marktstufen,
Absprachen über Preise und Gebiete.

Alle solchen Absprachen oder Ko-
operationen wären laut vorläufigem
Stand des Gesetzesentwurfs künftig
prinzipiell verboten – selbst dann, wenn
sie Wettbewerb und Markt nicht spür-
bar beeinträchtigen würden. Das im
heutigen Kartellgesetz verankerte Er-
fordernis, dass eine Wettbewerbsbeein-
trächtigung erheblich sein muss und die
Wettbewerbskommission diese Erheb-
lichkeit nachweisen muss, bevor Sank-
tionen erlassen werden können, soll laut
Gesetzesentwurf künftig wegfallen. Es
käme im Regime dieses Teilkartellver-
bots also nur noch darauf an, ob Ab-
reden bestünden oder nicht, es käme
nicht mehr darauf an, ob der Wettbe-
werb wirklich beeinträchtigt wäre.

Dies würde praktisch auf ein auto-
matisches Verbot von Absprachen viel-
fältigster Art hinauslaufen. Den unter
Verdacht geratenen Unternehmen stün-
de es gemäss Gesetzesentwurf zwar
offen, sich zu rechtfertigen: Sie müssten
beweisen, dass ihr kooperatives Tun
wirtschaftlich effizient sei, aber die Be-
weislast, der Aufwand für Überzeu-
gungsarbeit und Beweisführung lägen
primär bei den Firmen. Für Chefs klei-
nerer Baufirmen sind solche künftigen
Belastungen immer wieder ein Thema,
es fehlen aber zurzeit noch konkrete
Anhaltspunkte darüber, welche Arten
von Kooperation künftig noch erlaubt
sein werden und welche nicht mehr.

Kooperationen begehrt
Nach Einschätzung des Winterthurer
Rechtsanwalts Beat Denzler sind die
Umkehr der Beweislast und die Unge-
wissheit über künftig Erlaubtes grosse
Belastungen nicht nur für die Bauwirt-
schaft, sondern auch andere Bereiche.
Die neue Regelung dürfte zu weniger,
nicht zu mehr Wettbewerb führen – und
sie sei verfassungsrechtlich bedenklich,
denn die Verfassung erlaube es dem
Bund, sozial und volkswirtschaftlich
schädliche Auswirkungen von Abreden
zu bekämpfen. Ein automatisches Ver-
bot sei durch die Verfassung nicht abge-
deckt, und die Beweislastumkehr sei
rechtsstaatlich bedenklich.

Die Verfechter des gegenwärtigen
Revisionsvorschlags wenden ein, sie sä-
hen den Sinn von Arbeitsgemeinschaf-
ten und Einkaufsgemeinschaften ein
und wollten diese vom Verbot ausneh-
men. Verordnungsvorschläge aus der
Ständeratskommission sehen zum einen
vor, dass Einkaufskooperationen
«gleich wie heute und wie in der EU er-
laubt bleiben. Ausgangspunkt der Nor-
mierungen wären die EU-Horizontal-
Leitlinien.» Zum andern sollen Arbeits-
gemeinschaften «entsprechend heutiger
Praxis erlaubt bleiben». Eine Arbeits-
gemeinschaft sei «in der Regel dann kar-
tellrechtlich unbedenklich, wenn die
daran beteiligten Unternehmen nicht
miteinander im Wettbewerb stehen oder
sie alleine nicht in der Lage wären bzw.
es (betriebs)wirtschaftlich nicht ver-
nünftig wäre, die Aufträge allein durch-
zuführen».

Diese Passagen wirken wenig frei-
heitlich, da heute Arbeitsgemeinschaf-
ten auch aus weiteren Gründen gebildet
werden. So können sich Firmen zusam-
mentun, um ihre Kapazitäten oder Teile
davon zusammenzulegen und so Risi-
ken breiter zu verteilen. KMU sind be-
sonders häufig mit Klumpenrisiken
konfrontiert, etwa mit Blick auf grosse
Aufträge, teure Maschinen oder die
Einstellung von Spezialisten, so dass
Kooperationen entsprechend begehrt
sind. Das heisst noch nicht, dass sich
deren Effizienz einfach beweisen lässt.

Kräfte bündeln
Grössere Bauvorhaben als Gruppenaufgabe

Gy. ^ Arbeitsgemeinschaften (Arge)
haben in der Bauwirtschaft einen festen
Platz als temporäre Zweckgemeinschaf-
ten zur Erstellung eines Bauwerks, das
ein Unternehmen allein nicht bewälti-
gen kann oder möchte. Bei grossen Pro-
jekten wie Tunneln, Strassen und Kraft-
werken ist meist offensichtlich, dass
eine Firma mit dem ganzen Auftrag
überfordert wäre. Die SBB haben als
Auftraggeber in den Jahren 2010 bis
2012 von gut 1300 Baumeister-Verträ-
gen zwar nur gut 5% an Arge vergeben,
aber vom Volumen her machten diese
Gemeinschaftsprojekte fast die Hälfte
aus (vgl. Grafik). Auch bei kleineren
Vorhaben haben sich Arge zunehmend
etabliert. So hat das Bundesamt für
Strassen (Astra) als grosser Tiefbau-
Auftraggeber in jüngerer Zeit auch Pro-
jekte von 10 Mio. bis 50 Mio. Fr. je nach
Jahr zur Hälfte bis zu drei Vierteln an
Arge vergeben.

Wie Feuer und Wasser
Eine Arbeitsgemeinschaft ist eine ein-
fache Gesellschaft meist von Unterneh-
men, die vertraglich vereinbaren, einen
bestimmten Zweck mit gemeinsamen
Kräften und Mitteln zu verfolgen. Bei
Bauprojekten kann das Ziel darin be-
stehen, gemeinsam eine Offerte einzu-

reichen – also Preise, Mengen, Personal-
und Zeitpläne und anderes abzuspre-
chen – und im Fall des Zuschlags dieses
Projekt gemeinsam auszuführen. Ent-
sprechend tritt die Gruppe zunächst als
Bietergemeinschaft, dann als Arbeits-
gemeinschaft auf. Vokabular und Kon-
stellation solcher Arge wirken brisant,
wenn man diese an Formulierungen aus
dem Kartellrecht misst. Formal wirken
Arge-Abreden und das in der Gesetzes-
revision vorgeschlagene Teilkartellver-
bot wie Feuer und Wasser.

Kooperative Ausschreibungen
Dagegen lesen sich Ausschreibungen
der hoheitlichen Auftraggeber wie SBB
und Astra Arge-freundlich; etwa die
Ausschreibung der Astra-Filiale Zofin-
gen vom 26. April 2013 zum Vorhaben
«Mositunnel, Sicherheitsstollen und
Tunnelzentralen, N04 Brunnen, SZ».
Das Projekt betrifft die Fachgebiete
Tunnelbau, Hochbau, Strassenbau, Lüf-
tung, Elektromechanik und Elektro und
enthält ausführliche Kriterien zu techni-
scher, organisatorischer und wirtschaft-
lich-finanzieller Leistungsfähigkeit so-
wie zu Schlüsselpersonen, die zu stellen
sind. Die Baudauer ist mit 21⁄2 Jahren an-
gegeben, die Frist zum Einreichen eines
Angebots mit sechs Wochen. Als Grün-
de für Bietergemeinschaften/Arbeitsge-
meinschaften werden aufgeführt:

Geforderte Referenzen der Unter-
nehmungen und der Schlüsselpersonen
(insbesondere Einschränkung auf offe-
nen Tunnelbau-Maschinen-Vortrieb).

Unterschiedliche Arbeitsgattungen.
Begrenzung des Subunternehmer-

Anteils auf 30%.
Verhältnismässig kurze Dauer der

Angebotserstellung.
Ein ähnlicher Tonfall kommt auch in

anderen Ausschreibungen der grossen
staatlichen Auftragserteiler Astra und
SBB zum Ausdruck, bei denen das
Arge-Modell eine breite Geschäfts-
grundlage zu bilden scheint.

Hinweise auf Arbeitsgemeinschaften und deren Zusammensetzung und interne Aufgabenteilung gehören zum optischen Inszenieren von

Glatteis für
Kartellrechtsrevision als möglicher

Wer viel einkauft, erhält eher
einen Rabatt. Nach diesem Prin-
zip organisieren sich vielfach
Einkaufsgemeinschaften. Die
geplante Kartellrechtsrevision
stellt diese nicht grundsätzlich
infrage, überantwortet den Fir-
men aber die Rechtsunsicherheit.

Christoph G. Schmutz

Die laufende Kartellrechtsrevision be-
droht sinnvolle Kooperationen von Un-
ternehmen. Das ist jedenfalls die Mei-
nung von Kartellrechtsanwalt Philipp
Zurkinden. Zum Opfer der Revision
könnten neben Arbeits- auch Einkaufs-
gemeinschaften werden. Diese werden
oft von kleineren Unternehmen gebil-
det, um etwa durch grössere Einkaufs-
volumen Mengenrabatte zu erreichen.

Effizienz als Rechtfertigung
In der Schweiz gibt es solche Gemein-
schaften für Gebäudetechnikartikel,
Erdgas, Hörgeräte, Papeteriewaren,
Baumarktprodukte oder auch Strick-
garn. Wenn kooperierende Firmen den-
selben Preis für alle Mitglieder der Ge-
meinschaft aushandeln, dann ist meist
eine Preisabsprache gegeben, da das
Kartellrecht bezüglich Wettbewerbsbe-
schränkungen nicht zwischen Nachfra-
ge- und Angebotsseite unterscheidet.
Nach geltendem Recht muss aber nicht
nur geklärt werden, ob eine Absprache
vorliegt, sondern auch, ob diese den
Wettbewerb erheblich beeinträchtigt.

Gemäss dem Vorschlag für die Neu-
regelung dagegen wäre die Erheblich-
keit nicht mehr wichtig, es bliebe den
Unternehmen dann nur noch die – auch
im geltenden Gesetz verankerte –
Rechtfertigung der Absprache aus Effi-
zienzgründen. Ein wichtiges Element
dieser Rechtfertigung besteht darin,
dass die durch die zusätzliche Einkaufs-
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Es sind mehr Jahresrechnungen
öffentlich, als viele glauben

Rico Kutscher ^ Kürzlich machten in
den Medien EU-Behörden mit einem
Verordnungsentwurf von sich reden.
Die Bürokraten hatten die Idee, dass
europäische Konzerne die Jahresab-
schlüsse ihrer Tochterfirmen im Aus-
land publizieren sollten, die normaler-
weise nicht veröffentlicht werden. Da-
mit bekämen Aussenstehende Ein-
blick in die Geschäfte der Konzerne
im Ausland, und zudem gelangten
detaillierte Informationen darüber an
die Öffentlichkeit, wie viel Steuern
ausserhalb der Konzernzentralen an
den jeweiligen Fiskus im Land der
Tochtergesellschaft gezahlt wurden.

Jahresabschlüsse von Tochterun-
ternehmen der Konzerne sind in etli-
chen EU-Ländern aber bereits öffent-
lich zugänglich. So kann in Deutsch-
land über den Internetauftritt des
elektronischen Bundesanzeigers auf
sämtliche Jahresabschlüsse – auch die
von ausländischen Tochterunterneh-
men in Deutschland – kostenlos zuge-
griffen werden. Auch das Fürstentum
Luxemburg bietet Einblick in die Jah-
resrechnungen seiner lokalen Firmen
und damit auch in Tochtergesellschaf-
ten ausländischer Konzerne. Aller-
dings muss hierfür eine Gebühr ge-
zahlt werden. Hat man diese Hürde
mit einer Kreditkarte überwunden,
finden sich die Angaben zu Einzel-
abschlüssen und zu Handelsregister-
einträgen in der Datenbank.

Pickt man zum Beispiel die Jahres-
rechnungen des gruppeneigenen

Rückversicherers von Swatch «The
Swatch Group Re» in Luxemburg her-
aus, erfährt man, wie der Uhrenkon-
zern in der EU in einer eigenen Ver-
sicherung die Risiken des Konzerns
bündelt (NZZ 21. 3. 13).

Man erfährt auch einiges über kon-
krete Versicherungsfälle. So hat der
Rückversicherer im Jahr 2012 für
einen Feuerschaden in der Swatch-
Tochter Comadur SA 1,7 Mio. Fr. ge-
zahlt. Rund 350 000 € fielen an Scha-
denszahlungen für Diebstähle in
Omega-Boutiquen in Chicago und
Osaka an. Ein Wasseraustritt bei einer
Breguet-Boutique in Hongkong kos-
tete die Rückversicherung rund
161 000 €. Für künftige Schäden lie-
gen in der Firma – bei einer Bilanz-
summe von 45 Mio. € – rund 33 Mio. €
an Schwankungsreserve bereit. Wie
bereits aus den Abschlüssen der Vor-
jahre ersichtlich, beschäftigt diese
Tochterfirma der Swatch-Gruppe eine
einzige Person. Selbst der Aufwand
für deren Gehalt im zurückliegenden
Geschäftsjahr wird exakt ausgewiesen.

Am Ende ist in der Jahresrechnung
zudem transparent dargelegt, dass die
Rückversicherungstochter von Swatch
2012 exakt 1711 € an Gewinnsteuern
abgeführt hat. Hinzu kamen 6210 € an
weiteren Steuerabgaben. Dies zeigt,
dass die EU-Zentrale eigentlich keine
umfassenden neuen Publikationsvor-
schriften braucht, sondern dass die
Mitgliedstaaten selber für Transpa-
renz sorgen könnten.
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Unsichere
Vertragsfreiheit

Ein Korsett für Firmen-Kooperationen

Beat Gygi ^ Die Revision des Kartell-
gesetzes hat im Sommer und Herbst
2011 nach seriösen Vorbereitungsarbei-
ten eine Wendung genommen, die von
freiheitlichen Regeln wegführte und
nun in ein kostspieliges Dickicht führen
könnte. Vorher hatte der Eindruck
dominiert, die Politiker wollten die Ver-
tragsfreiheit von Unternehmen und Per-
sonen nicht unbesonnen einschränken.
Für den Umgang mit vertikalen Ab-
reden, also Vereinbarungen zwischen
aufeinanderfolgenden Marktstufen, er-
wogen die Fachleute damals eher eine
Lockerung denn eine Einschränkung,
da man sich bewusst war, dass solche
Abmachungen produktiv sein können.

Dann kam die Zeit der Franken-
stärke und der Verärgerung über hohe
Preise und Währungsgewinne ausländi-
scher Anbieter oder Importeure. Die
Politiker gerieten unter Druck, etwas
gegen die «Hochpreisinsel» und für
Preissenkungen zu tun. Der Bundesrat
nutzte die Kartellgesetzrevision zu die-
sem Zweck. Das Projekt wurde zu einer
Eingriffsmaschinerie umgeformt, die
bis heute den Geist der Gesetzgebungs-
arbeit prägt. Es wurde ein Automatis-
mus eingebaut, der horizontale und ver-
tikale Abreden zunächst einmal per se
verbieten und Ausnahmen nur zulassen
soll, wenn betroffene Unternehmen be-
weisen können, dass ihre Abmachungen
der wirtschaftlichen Effizienz dienen.

Vor diesem Hintergrund ist das
Schicksal der vor allem in der Bauwirt-
schaft, aber auch in anderen Branchen
etablierten Arbeitsgemeinschaften un-
gewiss. Diese Arbeitsgemeinschaften
beruhen ja gerade auf Absprachen, die
im heutigen Entwurf als illegal gelten.
Gewiss, der Bundesrat und viele Politi-
ker beschwichtigen, dass es für die
Arbeits- und Einkaufsgemeinschaften
Ausnahmeregeln geben werde, da sol-
che Kooperationen ja sinnvoll seien.

Aber Misstrauen ist angebracht.
Denn heute ist unklar, wie der Spiel-
raum genau aussehen soll. Es wirkt zu-
dem wenig glaubhaft, wenn Politiker zu-
erst eine an Währungswetter und politi-
scher Stimmung orientierte Gesetzesre-
gel verfassen, welche die Vertragsfrei-
heit stark einengt, und dann für später
selektive Lockerungen versprechen. Ein
interventionistisches Gesetz setzt sich
unweigerlich fest, und der Stellenwert
von Regelungen auf Verordnungsstufe
in späteren gerichtlichen Auseinander-
setzungen ist ungewiss. Das verlässlichs-
te Signal an Bürger und Unternehmen
wäre, im laufenden Gesetzgebungspro-
zess wieder zur früheren freiheitlicheren
Ausrichtung zurückzukehren.
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Grossprojekte für Arge
Das Bundesamt für Strassen hat zwi-
schen 2010 und 2012 sämtliche vier
Werkverträge mit einem Volumen über
100 Mio. Fr. an sogenannte Arbeits-
gemeinschaften (Arge) vergeben. Im ver-
gangenen Jahr war das ein Vertrag über
141 Mio. Fr. 2011 überschritt keines der
Projekte diese Grenze, 2010 waren es
drei. Diese hatten ein Volumen von ins-
gesamt 491 Mio. Fr. Auch Verträge der
zweitgrössten Kategorie gingen an Arge.

Streit um Österreichs Ökostrom
Massive Wettbewerbsverzerrung durch staatliche Subventionierung

In Österreich wird der Ton zwi-
schen Papier- und Biomasse-
Industrie rauer. Die verstärkt auf
Holzimporte angewiesenen Zell-
stoffproduzenten beklagen Sub-
ventionen für nicht wettbewerbs-
fähigen Ökostrom aus Biomasse.

Matthäus Kattinger, Wien

So richtig entzündet hat sich der Kon-
flikt zwischen Papier- und Zellstoff-
industrie einerseits und den Biomasse-
Verwertern andererseits am Plan zum
Bau eines grossen Biomasse-Kraftwer-
kes (90 Megawatt) in Klagenfurt. Wie
Vertreter von Mondi, Sappi, Lenzing
und Heinzel am Dienstag in Wien bezie-
hungsweise in einem offenen Brief an
die Regierung betonten, ist damit nicht
nur die Holzversorgung der weiterhin
gewichtigen Papier- und Zellstoffindus-
trie bedroht, sondern auch diejenige der
Säge- und Plattenindustrie.

Staat fördert Verzerrung
Die Holzimporte der Papier- und Zell-
stoffindustrie hätten sich seit 2005 auf
37% verdoppelt. Kärnten müsse bereits
2,5 Mio. Festmeter Holz jährlich impor-
tieren; mit dem neuen Kraftwerk ge-
riete der Holzmarkt aus den Fugen.
Stein des Anstosses ist aber nicht das
Kraftwerk an sich, sondern die Verzer-
rung des Wettbewerbs durch die mas-
sive Förderung der Ökostrom-Produk-
tion aus Biomasse. Peter Oswald, Chef
von Mondi Europe & International,
rechnet vor, dass im Vorjahr Biomasse
mit 178 Mio. € subventioniert wurde,
damit aber bloss 0,7% des österreichi-
schen Energiebedarfes auf CO2-freie
Energie umgestellt wurden.

Es sei absurd, einer «grünen, nach-
haltigen und profitablen Industrie» die
Existenzgrundlage zu entziehen, um da-
für eine andere entstehen zu lassen, die
trotz massiven Subventionen unrenta-
bel sei. Ein Blick in den jüngsten Öko-

strom-Bericht macht die Klagen der
Papier- und Zellstoffproduzenten ver-
ständlich. Die durchschnittliche Vergü-
tung für eingespeisten Strom aus Bio-
masse lag 2012 bei 14 Cent je KWh – bei
einem Marktpreis von 4,63 Cent je
KWh. Schlimmer noch ist der Ausblick.
Laut dem Regulator E-Control sind
kaum Lern- oder Skaleneffekte zu er-
kennen, die zu einer Reduktion der
Investitionskosten führen könnten. Die
Kosten der Anlagen seien daher gar
weiter gestiegen. Kombiniert mit anhal-
tend höheren Rohstoffpreisen sei ein
Überdenken der Ausbauziele angezeigt,
zumal vielen Biomasse-Anlagen nach
15 Jahren mit Subventionen die Schlies-
sung droht, weil sie «wirtschaftlich nicht
lukrativ» zu führen wären. Das bestätigt
die wachsende Zahl von trotz Förderun-
gen insolventen Biomasse-Anlagen.

Politik und Kaskaden
Nervös und angriffig reagieren Standes-
vertreter der Biomasse-Anlagen. Der
Papierindustrie gehe es doch nur um
Kostensenkung, sie würde noch immer
einem längst überholten Monopol im
Holzeinkauf mit einseitig diktierten
Lieferbedingungen nachhängen. Doch
trotz der Polemik ist unbestritten, dass
mit der staatlichen Subventionierung
von aus Biomasse erzeugtem Strom der
Wettbewerb massiv verzerrt wird.

Klar fällt das Diktum von Regulator
Martin Graf aus. Die Biomasse-Förde-
rung mittels Einspeisevergütungen sei
nur für hocheffiziente Anlagen sinnvoll,
die neben Strom auch Wärme erzeugen.
Holz sei zu wertvoll, um gleich für die
Energieerzeugung verbrannt zu wer-
den; deshalb sollte im Sinne einer Kas-
kadennutzung Holz zuerst stofflich, erst
dann energetisch, etwa zur Wärmepro-
duktion, verwendet werden. Doch was
helfen überzeugende Analysen, wenn
die Politik – und zwar nicht nur vor
Wahlen – unfähig und unwillig ist, der
jeweiligen Klientel nicht (mehr) vertret-
bare Subventionen wieder zu entziehen,
wie hier die ÖVP «ihren» Bauern?
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Einkaufsgemeinschaften
Hemmschuh – bisherige Rechtsprechung im Wettbewerbsrahmen

macht erlangten Vorteile an die End-
kunden weitergereicht werden. Das ge-
schieht üblicherweise nur dann, wenn
die Teilnehmer der Einkaufsgemein-
schaft auf der Absatzseite gegeneinan-
der im Wettbewerb stehen.

Das vorgeschlagene neue Kartell-
recht sieht also einerseits relativ enge
Rechtfertigungsmöglichkeiten vor, an-
derseits verschiebt sich die Beweislast
von der Wettbewerbsbehörde zum Un-
ternehmen. Zwar muss immer noch die
Behörde (heute die Wettbewerbskom-
mission, Weko) die Untersuchung füh-
ren. Findet die Kommission aber keine
Effizienzgründe, oder kann das Unter-
nehmen keine beibringen, wird ange-
nommen, dass keine existieren.

Hier setzen denn auch die Bedenken
von Zurkinden an. Diese Verschiebung
der Beweislast könne dazu führen, dass
sich kleinere Firmen aus Angst vor den
Wettbewerbsbehörden nicht mehr trau-
ten, sinnvolle Kooperationen einzuge-
hen, sagt der Kartellrechtsanwalt. Dazu
komme, dass es in der Schweiz – im
Gegensatz zur EU – nur wenig Recht-
sprechung zum «joint purchasing» gebe.

Bildlich gesprochen, gibt es hierzu-
lande erst wenige Leitplanken, die zei-
gen, was wettbewerbsrechtlich unbe-
denklich ist und was nicht, wenn es um
Einkaufsgemeinschaften geht. Unter-
nehmen würden sich künftig bei Ko-
operationen vermehrt auf juristisches
Glatteis begeben müssen, so lautet die
Befürchtung.

«Gegenmacht» als Argument
Andreas Heinemann, Vizepräsident der
Weko, ist optimistischer, was die künf-
tige Gesetzeskonformität von Einkaufs-
gemeinschaften angeht. Solange diese
nicht einen zu grossen Teil des Marktes
abdeckten, sei eine solche Gemein-
schaft wohl meist als effizient einzustu-
fen und damit wettbewerbsrechtlich un-
problematisch. Gebe es nur wenige An-
bieter, seien Nachfrage-Gruppierungen

mit je 50% Marktanteil, oder mit 60%
und 40%, durchaus denkbar. Existier-
ten viele Verkäufer, seien Marktanteile
von 20% bis 25% zulässig.

Heinemann bezieht sich auf den ein-
zigen bedeutenden Entscheid der Weko
zu dieser Thematik. Dieser Leitent-
scheid stammt aus dem Jahre 2008 und
betraf die Einkaufskooperation von
Krankenversicherern im Kanton Lu-
zern im Zusammenhang mit der Spi-
talzusatzversicherung. In diesem Ent-
scheid kam die Weko zum Schluss, dass
zwar eine Preisabsprache bestand, diese
aber nicht erheblich war und den Wett-
bewerb nicht beseitigte. Damit war der
Fall eigentlich erledigt. Die Kommis-
sion untersuchte aber ebenfalls, ob die
Rechtfertigung durch Effizienzgründe
gegeben gewesen wäre. Diese Frage
wurde bejaht, da die Weko annahm,
dass die Krankenversicherer unterein-
ander im Wettbewerb um die Ver-
sicherten standen. Entsprechend gering
schätzte die Kommission die Gefahr
ein, dass die Versicherer die erzielten
Vorteile einfach in die eigene Tasche
stecken würden.

Bestehende Einkaufsgemeinschaf-
ten sehen der Kartellrechtsrevision eher
gelassen entgegen. Ruedi Rohrbach,
Geschäftsleiter von Swissgas, erwartet
keine tiefgreifenden Auswirkungen für
seine Organisation. Diese hat 2011 rund
21 Terawattstunden Erdgas ein- und an
ihre Aktionäre weiterverkauft. Urs
Hofstetter, Geschäftsführer der Ein-
kaufsgenossenschaft für die Gebäude-
technik, glaubt, dass der Gesetzgeber
manchmal die Mündigkeit der Markt-
teilnehmer unterschätze. Zu viele Revi-
sionen seien der Rechtssicherheit ab-
träglich. Einkaufsgemeinschaften schei-
nen durch das neue Kartellrecht also
nicht grundsätzlich infrage gestellt und
bestehende Kooperationen sehen der
Änderung eher gelassen entgegen. Und
doch ist fraglich, ob Unternehmen sich
für sinnvolle Kooperationen künftig auf
das juristische Glatteis wagen werden.
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